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Die Chance der österreichischen Homoeroten

Eines der wenigen Länder, in dem es den mittelalterlichen
Homosexuellen-Paragraphen noch gibt, ist Oesterreich. Aber auch hier sind sich
seit Jahren alle Fachleute, sowohl die medizinisch-psychologischen als
die juristisch-strafrechtlichen, darin einig, class die Verfolgung der sexuellen

Minderheit ein Unrecht ist und beseitigt werden mnss. Vom Justiz-
minister und der Strafrechtskommission des Parlaments angefangen,
haben alle einschlägigen Instanzen immer wieder unseren Leidensgenossen

Hoffnung gemacht und sie von einer Nationalrats-Session auf die
andere vertröstet. Namentlich der Justizminister hat wiederholt in
Vorträgen, Zeitungsartikeln, öffentlichen Diskussionen und Broschüren
Versprechungen in diesem Sinne gemacht.

Aher nichts hat. sich geändert. Das geächtete und gehetzte Dasein
der sexuellen Minderheit blieh das gleiche. Erpressungen, vernichtete
Existenzen, Raubmorde und Selbstmorde zeugen nach wie vor von der
Unmenschlichkeit des § 129 b des Oest. Str.G.B.

Versprechungen der Gesetzgeber haben nämlich erfahrungsgemäss
nur dann Aussicht auf Verwirklichung, wenn die Betroffenen ihren
Forderungen durch Hinweis auf ihre Anzahl und Organisiertheit Gewicht
verleihen können. Das kann in unserem Fall wegen der Verfemung und
Verfolgung nicht geschehen.

Doch auch wir haben ein Mittel, unseren Forderungen Gehör zu
verschaffen. Die konkurrierenden Parteien rechnen bei den V allien mit
jeder Stimme. Sie begünstigen bei der Gesetzgebung gewisse Interessengruppen,

um deren Wählerstimmen zu erwerben. Wenn wir durch Entzug
unserer Stimmen gegen den fortgesetzten Bruch des Versprechens
protestieren, werden die Parteisekretariate sofort nachrechnen, wieviel Wähler

sie gewinnen könnten, wenn sie uns auf ihrer Seite hätten. Darum
ist die Abgabe von ungültigen Stimmzetteln, deren Herkunft durch die
Forderung nach Abschaffung des § 129 b gekennzeichnet ist, unsere
einzige wirksame Waffe. Am 10. Mai ds. Js. geben uns die österreichischen

Nationalratswahlen die Gelegenheit dazu. Sie sollte von allen
Leidensgefährten benützt werden, zumal das Wahlgeheimnis gegen jede
persönliche Gefährdung sichert.

Es empfiehlt sich daher, am 10. Mai einen leeren Stimmzettel mit
den Worten «Schafft den § 129 b sofort ab!» zu versehen und in die
Wahlurne zu werfen. Im gemeinsamen Interesse möge diese Aufforderung

in Oesterreich rasch von Mund zu Mund weitergetragen werden.

Einige Angehörige der österreichischen sexuellen Minderheit.

Ohne Verantwortung der Redaktion.
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